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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.04.1926 

Geschäftszahl 

0469/25 

Rechtssatz 

Die Form einer offenen Handelsgesellschaft, bei der außer dem Konzessionär noch ein zweiter öffentlicher 
Gesellschafter zur Geschäftsführung berufen ist, ist für Apotheken unzulässig. 
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